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Klassenbildung und Lehrerstundenzuweisung an den allgemein bildenden Schulen
Ergänzende Regelung für Integrationsklassen an Gesamtschulen

Ergänzend zum Erlass vom 09.02.2004 – Az. w. o. – wird für Integrationsklassen an Gesamt-

schulen folgende Regelung getroffen.

Die Entscheidung über die Gesamtzahl der Schülerinnen und Schüler in Integrationsklassen

trifft die Schulbehörde; dabei sind insbesondere die Anzahl der Schülerinnen und Schüler mit

sonderpädagogischem Förderbedarf sowie dessen Art und Ausmaß zu berücksichtigen.

Die Größe einer Integrationsklasse kann die durchschnittliche Klassenfrequenz des Schuljahr-

ganges um die Anzahl der integrativ zu unterrichtenden Schülerinnen und Schülern unter-

schreiten.

Sollte dadurch in den anderen Klassen die Schülerhöchstzahl überschritten werden, kann die

Kapazitätsgrenze im Umfang der Schülerinnen und Schüler  mit sonderpädagogischem Förder-

bedarf herabgesetzt werden.
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